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Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung des 
Landes für das Haushaltsjahr 2016 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes war 2016 geordnet. 
Die geprüften Einnahmen und Ausgaben waren im Wesentlichen ord-
nungsgemäß belegt. Die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
geltenden Vorschriften wurden weitgehend eingehalten. Das rech-
nungsmäßige Jahresergebnis weist einen Überschuss von 2,8 Mrd. 
Euro aus. Die in das Folgejahr übertragenen Ausgabereste stiegen um 
0,7 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro. 

1 Haushalts-Soll und Haushalts-Ist 2016 

Der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2016 liegt das 
Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-
Württemberg für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Staatshaushaltsgesetz 
2015/2016 - StHG 2015/2016) vom 17. Dezember 2014, geändert durch den 
Nachtrag vom 5. Mai 2015, geändert durch den Zweiten Nachtrag vom 
15. Dezember 2015 und geändert durch den Dritten Nachtrag zum Staats-
haushaltsplan 2016 vom 29. Juli 2016 zugrunde. Danach wurde der Staats-
haushaltsplan für 2016 in Einnahme und Ausgabe auf 46.847.196.800 Euro 
festgestellt. Im Vergleich zu 2015 nahm das Haushaltsvolumen im Soll um 
2.467.061.300 Euro (+5,6 Prozent) zu. 

 

Tabelle 1: Haushalts-Soll, Haushaltsreste und Ist-Beträge 2016 (in Euro) 

  Einnahmen Ausgaben 

Haushalts-Soll     

Haushaltsbetrag 46.847.196.800,00 46.847.196.800,00 

Reste/Vorgriffe Vorjahr 1.579.767.787,38 2.670.549.153,67 

Summe Soll + Reste 48.426.964.587,38 49.517.745.953,67 

Rechnungsergebnis     

Ist 51.331.690.976,75 47.793.508.127,45 

Reste/Vorgriffe Folgejahr  1.539.733.548,34 3.404.520.518,76 

Summe Ist + Reste 52.871.424.525,09 51.198.028.646,21 

Saldo Rechnungsergebnis 
abzüglich Haushalts-Soll  4.444.459.937,71 1.680.282.692,54 

Rechnungsmäßiges Jahres-
ergebnis 2016 (Überschuss) +2.764.177.245,17 

 

Das Haushalts-Soll für 2016 errechnet sich aus dem mit dem Staatshaus-
haltsplan 2016 beschlossenen Haushaltsbetrag zuzüglich der aus dem Vor-
jahr übertragenen Einnahme- und Ausgabereste. Es betrug bei den Ein-
nahmen 48.427 Mio. Euro und bei den Ausgaben 49.518 Mio. Euro. 
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Die Ist-Einnahmen des Landes 2016 betrugen 51.332 Mio. Euro. Die Ist-
Ausgaben beliefen sich auf 47.794 Mio. Euro. Einschließlich der in das fol-
gende Haushaltsjahr 2017 übertragenen Einnahme- und Ausgabereste so-
wie der Vorgriffe auf 2017 betrug das Rechnungsergebnis 52.871 Mio. Euro 
bei den Einnahmen und 51.198 Mio. Euro bei den Ausgaben. Aus den Sal-
den ergab sich 2016 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von +2.764 Mio. 
Euro (= rechnungsmäßiger Überschuss). Einschließlich der nicht verbrauch-
ten Überschüsse der Vorjahre betrug das rechnungsmäßige Gesamtergeb-
nis zum 31.12.2016 +3.781 Mio. Euro. 

Wie sich die Mehreinnahmen und die Mehrausgaben aus den Teilergebnis-
sen der Einzelpläne errechnen, ist in der Landeshaushaltsrechnung 2016 
dargestellt. 

 

2 Haushaltsrechnung 2016 

Die Ministerin für Finanzen legte dem Landtag am 14. Dezember 2017 
(Landtagsdrucksache 16/3316) die Haushaltsrechnung des Landes Baden-
Württemberg für das Haushaltsjahr 2016 vor. Diese dient gemäß Artikel 83 
Absatz 1 der Landesverfassung und § 114 Absatz 1 Satz 1 der Landes-
haushaltsordnung als Grundlage, um die Landesregierung zu entlasten. 

 

2.1 Gestaltung 

Die Haushaltsrechnung ist entsprechend den Vorgaben (§§ 81 bis 85 Lan-
deshaushaltsordnung) gestaltet und enthält alle vorgeschriebenen Ab-
schlüsse, Erläuterungen und Übersichten, um die bestimmungsgemäße 
Ausführung des Staatshaushaltsplans nachzuweisen. 

Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss sind entspre-
chend § 84 Landeshaushaltsordnung in einem Abschlussbericht mit ver-
schiedenen Zusammenstellungen in der Haushaltsrechnung erläutert. Die in 
§ 85 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung genannten Übersichten sind beige-
fügt. 

 

2.2 Ergebnisse der Haushaltsrechnung 

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem kassenmäßigen 
Jahresergebnis (Saldo aus Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben) abzüglich des 
Saldos der aus dem Vorjahr (2015) übertragenen Haushaltsreste und der in 
das Folgejahr (2017) übernommenen Haushaltsreste. 
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Tabelle 2: Kassenmäßiger Abschluss (in Euro) 

  2015 2016 

Ist-Einnahmen 46.604.842.489,73 51.331.690.976,75 

Ist-Ausgaben 44.963.343.688,84 47.793.508.127,45 

Kassenmäßiges Jahresergebnis 
(Überschuss) 1.641.498.800,89 3.538.182.849,30 

 

Der Landeshaushalt 2016 hat mit einem kassenmäßigen Jahresergebnis 
von 3.538.182.849,30 Euro (= kassenmäßiger Überschuss) abgeschlossen. 
Dies sind 1.897 Mio. Euro (+115,5 Prozent) mehr als im Haushaltsjahr 2015. 

In Tabelle 3 werden die Soll- und Ist-Werte 2016 untergliedert nach Haupt-
gruppen dargestellt. 

 

Tabelle 3: Einnahmen und Ausgaben 2016 nach Hauptgruppen 
(in Mio. Euro) 

Hauptgruppen 
Haushalts- 

Differenz 
Soll Ist 

Einnahmen 46.847 51.332 4.484 

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähn-
lichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 34.611 36.342 1.731 

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen 
aus Schuldendienst und dergleichen 1.590 1.816 226 

2 
Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investi-
tionen 

7.065 8.436 1.371 

3 

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 
aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
Investitionen; besondere Finanzie-
rungseinnahmen 

3.581 4.738 1.157 

Ausgaben 46.847 47.794 946 

4 Personalausgaben 16.870 16.093 -777 

5 Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 3.690 3.738 48 

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zu-
schüsse mit Ausnahme für Investitionen 21.938 22.991 1.053 

7 Baumaßnahmen 675 686 11 

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 3.447 3.668 221 

9 Besondere Finanzierungsausgaben 228 617 390 

 

Das Land hat 2016 erneut in großem Umfang Einnahme- und Ausgabereste 
gebildet. 
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Tabelle 4: Einnahmereste und Ausgabereste (in Euro) 

  2015 2016 

Aus dem Vorjahr übertragene     

Einnahmereste 1.589.584.709,76 1.579.767.787,38 

Ausgabereste -2.286.787.772,33 -2.670.549.153,67 

a) Saldo der aus dem Vorjahr über-
tragenen Reste  -697.203.062,57 -1.090.781.366,29 

In das Folgejahr übertragene      

Einnahmereste 1.579.767.787,38 1.539.733.548,34 

Davon nicht in Anspruch genom-
mene Kreditermächtigungen 1.531.960.831,87 1.532.773.033,85 

Ausgabereste -2.670.549.153,67 -3.404.520.518,76 

b) Saldo der in das Folgejahr über-
tragenen Reste  -1.090.781.366,29 -1.864.786.970,42 

Unterschiedsbetrag aus a) und b) 
= Anstieg der Reste -393.578.303,72 -774.005.604,13 

 

2016 sind die nicht durch Einnahmereste gedeckten Ausgabereste deutlich 
angestiegen. Der Unterschiedsbetrag der aus dem Vorjahr übernommenen 
und in das Folgejahr übertragenen Reste hat sich auf 774 Mio. Euro erhöht. 

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem kassenmäßigen 
Jahresergebnis, ergänzt um den Unterschiedsbetrag der Salden der Reste. 

 

Tabelle 5: Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (in Euro) 

  2015 2016 

Kassenmäßiges Jahresergebnis 
(Überschuss) 1.641.498.800,89 3.538.182.849,30 

(-) Saldo der aus dem Vorjahr 
übertragenen Reste  -697.203.062,57 -1.090.781.366,29 

(+) Saldo der in das Folgejahr 
übertragenen Reste  -1.090.781.366,29 -1.864.786.970,42 

(=) Rechnungsmäßiges Jah-
resergebnis (Überschuss) 1.247.920.497,17 2.764.177.245,17 

 

Unter Berücksichtigung der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste 
und der Haushaltsreste, die in das Folgejahr übertragen wurden, ergibt sich 
2016 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von 2.764.177.245,17 Euro. 

Zum 31. Dezember 2016 betrug das rechnungsmäßige Gesamtergebnis, in 
welches bis dahin noch nicht veranschlagte Überschüsse aus Vorjahren 
einfließen, 3.781.258.693,38 Euro. 
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3 Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Absatz 2 Nrn. 1 und 2 
Landeshaushaltsordnung 

3.1 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung 

Der Rechnungshof hat die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung des 
Landes für das Haushaltsjahr 2016 mit Unterstützung der Staatlichen Rech-
nungsprüfungsämter in Stichproben geprüft. 

Um die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung beurteilen zu können, 
führte die Finanzkontrolle - neben allgemeinen Prüfungen zur Haushalts- 
und Wirtschaftsführung - eine gesonderte Prüfung zu wesentlichen Berei-
chen nach einem Stichprobenverfahren durch. Die gewählte mathematisch-
statistische Methode zur Auswahl der Stichprobe lässt über die untersuchten 
Einzelfälle hinaus mit hoher Wahrscheinlichkeit Schlüsse auf die gesamte 
Haushalts- und Wirtschaftsführung in den einbezogenen Bereichen zu. 

Die Finanzkontrolle gab zudem in ihren allgemeinen Prüfungsmitteilungen 
zahlreiche Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung. 

Beispielsweise wurden bei den Finanzämtern 3.373 risikoorientiert ausge-
wählte Einkommensteuerfälle geprüft. Davon wurden 1.783 Fälle (52,8 Pro-
zent) beanstandet. Aus allen geprüften Bereichen der Finanzämter ergab 
sich bisher ein Fehlervolumen von knapp 17,5 Mio. Euro. 

Beim Landesamt für Besoldung und Versorgung hat die Finanzkontrolle in 
den Bereichen Entgelt für Arbeitnehmer, Beamtenbesoldung und -versor-
gung risikoorientiert 11.149 Zahlfälle untersucht. Durch diese Prüfungen 
konnten 1,0 Mio. Euro an unberechtigten Zahlungen zurückgefordert und 
künftige Fehlzahlungen vermieden werden. Im Gegenzug wurden berechtig-
te Ansprüche von Bediensteten von 0,4 Mio. Euro erfüllt. Zudem wurden 
4.090 Beihilfebescheide überprüft. Dies führte zu Beihilfekürzungen von 
0,7 Mio. Euro und zu 0,2 Mio. Euro zusätzlich zu gewährender Beihilfe. Die 
Fehler bewegen sich summarisch im langjährigen Mittel. Neben diesen Prü-
fungen wurden in Sachverhalten mit Versorgungslastenteilung bei Dienst-
herrenwechsel Ansprüche des Landes auf Zahlung von 4,8 Mio. Euro fest-
gestellt, die in der Zwischenzeit vollständig erstattet wurden. 

Die in der Haushaltsrechnung aufgeführten Einnahmen und Ausgaben 
stimmen mit den in den Rechnungslegungsbüchern nachgewiesenen Beträ-
gen überein. In den geprüften Bereichen sind nur wenige Einnahmen und 
Ausgaben festgestellt worden, die nicht ordnungsgemäß belegt waren. Die 
Vorgaben des Staatshaushaltsplans, der Haushaltssystematik und des 
Haushaltsrechts wurden im Wesentlichen eingehalten. Die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Landes war 2016 geordnet. 

 

3.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung des Minis-
teriums für Finanzen. Sie darf nur im Fall eines unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. 
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Die Fälle, in denen über- und außerplanmäßige Ausgaben getätigt wurden, 
sind in der Haushaltsrechnung einzeln nachgewiesen. Die vom Ministerium 
für Finanzen bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten sind 
ebenfalls dargestellt. Geleistete über- und außerplanmäßige Ausgaben sind 
dem Landtag ab einem Betrag von 100.000 Euro im Einzelfall mitzuteilen. 
Das Ministerium für Finanzen hat dem Landtag hierüber mit Schreiben vom 
28. September 2017 berichtet (Landtagsdrucksache 16/2773). 

In 2016 gab es insgesamt 115 über- und außerplanmäßige Ausgaben mit 
einem Gesamtvolumen von 64,4 Mio. Euro. 

Einzelfälle größeren Umfangs waren: 

• 6,6 Mio. Euro (Haushaltsvorgriff) wegen bereits bewilligter, aber noch 
nicht eingegangener Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds. 

• 6,1 Mio. Euro für Leistungen im Zusammenhang mit der Heilfürsorge für 
die Polizei. 

• 5,6 Mio. Euro für einen Mehrbedarf bei der Ausbildungsförderung. 

• 4,2 Mio. Euro für die Aufnahme der Förderung von Kleinstunternehmen in 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“. 

In insgesamt 87 der 115 Fälle (76 Prozent) hat das Ministerium für Finanzen 
vorab in die über- und außerplanmäßigen Ausgaben eingewilligt. 

In 28 Fällen (24 Prozent) lag die Einwilligung nicht vor. Die Summe dieser 
Haushaltsüberschreitungen beträgt 18,7 Mio. Euro. Davon wurde in neun 
Fällen mit zusammen 12,6 Mio. Euro die sachliche Notwendigkeit der Mehr-
ausgaben nachträglich vom Ministerium für Finanzen bestätigt. 

 

4 Globale Minderausgaben 

Globale Minderausgaben sind im Staatshaushaltsplan negativ veranschlagte 
Ausgaben, die im Haushaltsvollzug auszugleichen sind. Sie sind eine pau-
schale Einsparverpflichtung für die einzelnen Ressorts und stellen eine Aus-
nahme vom Prinzip der Einzelveranschlagung dar. 

Im Vollzug des Staatshaushaltsplans 2016 waren bei den Sachausgaben 
globale Minderausgaben von 196 Mio. Euro zu erbringen. Diese Einsparver-
pflichtungen wurden von den Ressorts erfüllt. Die globalen Minderausgaben 
entsprachen 2016 damit 0,6 Prozent der Sachausgaben. Im Vergleich zum 
Vorjahr erhöhten sich die globalen Minderausgaben um 54 Mio. Euro. Der 
Anteil der globalen Minderausgaben an den Sachausgaben betrug 2015 
0,5 Prozent. 

 

5 Druck- und Darstellungsfehler 

Der Rechnungshof hat bei der Gesamtrechnungsprüfung der Haushalts-
rechnung keine wesentlichen Druck- und Darstellungsfehler festgestellt. 
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6 Haushaltsreste 

6.1 Haushaltsreste 2015 und 2016 nach Ausgabearten 

Die Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg 2016 weist zur 
Übertragung in das Haushaltsjahr 2017 folgende Reste aus: 

Einnahmereste: 1.539.733.548,34 Euro 

Ausgabereste: 3.404.520.518,76 Euro 

Mehrbetrag der Ausgabereste: 1.864.786.970,42 Euro 

Die in das Folgejahr zu übertragenden Ausgabereste sind 2016 - bei nahezu 
gleichbleibenden Einnahmeresten - gegenüber dem Vorjahr deutlich um 
734 Mio. Euro gestiegen. Der Gesamtbetrag der Ausgabereste von 
3,4 Mrd. Euro entspricht 7,3 Prozent des für 2016 beschlossenen Ausgabe-
volumens. 

Tabelle 6 zeigt die in 2015 und 2016 gebildeten Ausgabereste, unterteilt 
nach Ausgabearten. 

 

Tabelle 6: Gliederung der Ausgabereste nach Ausgabearten (in Mio. Euro)1 

Ausgabeart  
2015 2016 

Haus-
haltssoll Rest In 

Prozent 
Haus-

haltssoll Rest In 
Prozent 

Personalausgaben 16.324 227 1,4 16.870 329 2,0 

Sächliche Verwal-
tungsausgaben 1.858 277 14,9 1.882 349 18,5 

Schuldendienst 1.724 0 0,0 1.809 0 0,0 

Zuweisungen und 
Zuschüsse (ohne 
Investitionen) 

19.239 680 3,5 21.938 964 4,4 

Ausgaben für  
Investitionen 4.272 1.457 34,1 4.122 1.748 42,4 

Besondere Finanzie-
rungsausgaben 965 30 3,1 228 15 6,4 

Summe  44.380 2.671 6,0 46.847 3.405 7,3 

1 Zum Teil Rundungsdifferenzen. 
 

Wie schon 2015 sind die Ausgabereste für Investitionen auch 2016 auf sehr 
hohem Niveau. 
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6.2 Verteilung der Ausgabereste 2016 

2016 wurden Ausgabereste von 3,4 Mrd. Euro in das Folgejahr übertragen. 
Dies entspricht über alle Einzelpläne hinweg einem durchschnittlichen Wert 
von 7,3 Prozent des Haushalts-Solls. Tabelle 7 stellt die Verteilung der Aus-
gabereste 2016 in das Verhältnis zum Haushalts-Soll der Einzelpläne. 

 

Tabelle 7: Ausgabereste 2016 nach Einzelplänen 

2016 

Einzelplan 
Haushalts-Soll In das Folgejahr übertragene Ausgabereste 

In Euro In Euro Prozentualer Anteil 

01 82.428.800,00 3.267.409,72 4,0 

02 44.976.300,00 11.685.219,90 26,0 

03 2.752.880.400,00 332.364.971,31 12,1 

04 10.245.890.300,00 219.879.243,20 2,1 

05 1.651.161.900,00 56.740.970,63 3,4 

06 1.445.463.100,00 31.774.785,15 2,2 

07 688.919.000,00 351.109.013,58 51,0 

08 885.784.000,00 104.115.112,07 11,8 

09 1.477.431.400,00 181.634.882,39 12,3 

10 441.553.600,00 181.903.114,05 41,2 

11 22.387.600,00 239.500,00 1,1 

12 18.187.902.000,00 530.507.194,45 2,9 

13 1.915.839.500,00 385.352.832,60 20,1 

14 5.088.539.900,00 1.013.921.869,71 19,9 

15 1.915.661.000,00 0,00 0,0 

16 378.000,00 24.400,00 6,5 

01 - 16 46.847.196.800,00 3.404.520.518,76 7,3 
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Abbildung 1 zeigt, auf welcher rechtlichen Grundlage die Ausgabereste 2016 
gebildet wurden. 

 

Abbildung 1: Kategorisierung der Ausgabereste 2016 nach der rechtlichen 
Grundlage (in Mio. Euro) 

Dritt- und 
Kofinanzierungsmittel; 

863

Hochschulfinanzie-
rungsvertrag und 
Ähnliches; 734Gesetzlich 

zweckgebundene Mittel; 
699

Vertraglich oder durch 
Bewilligungsbescheid 
gebundene Mittel; 682

Sachausgaben-
budgetierung; 271

Sonstige; 108 Personalausgaben-
budgetierung; 47

 
 

Mit 863 Mio. Euro stellen die von dritter Seite zugewendeten Mittel sowie 
Landesmittel zur Kofinanzierung 25 Prozent aller in 2016 gebildeten Ausga-
bereste dar. Auf den für das Land verbindlich einzuhaltenden Hochschulfi-
nanzierungsvertrag und ähnliche Vereinbarungen entfallen 734 Mio. Euro 
und damit 22 Prozent der Ausgabereste. Mit 699 Mio. Euro sind weitere 
21 Prozent der Reste gesetzlich zweckgebunden. Insbesondere werden 
darunter Mittel für den Länderfinanzausgleich, den Kommunalen Finanzaus-
gleich sowie für den Kommunalen Investitionsfonds subsumiert. Zur Einhal-
tung bestehender vertraglicher und durch Bewilligungsbescheide begründe-
ter Verpflichtungen hat das Land 682 Mio. Euro an Ausgaberesten gebildet 
(20 Prozent). Die Flexibilisierungsregelungen zur Personal- und Sachausga-
benbudgetierung der §§ 6 und 6a Staatshaushaltsgesetz 2016 begründen 
weitere 9 Prozent der Ausgabereste 2016 (318 Mio. Euro). Die sonstigen 
Ausgabereste machen mit 108 Mio. Euro 3 Prozent des Gesamtbetrags aus. 
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6.3 Entwicklung der Ausgabereste im Zehn-Jahres-Vergleich 

In Abbildung 2 wird die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste in den 
Jahren 2007 bis 2016 dargestellt. 

 

Abbildung 2: Einnahme- und Ausgabereste im Zehn-Jahres-Vergleich 
(in Mio. Euro) 
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Die Einnahmereste sind von 1.049 Mio. Euro in 2007 auf 1.540 Mio. Euro in 
2016 angewachsen. Bis auf einen starken Anstieg 2011 waren nur geringere 
Schwankungen zu verzeichnen. Aufgrund des von 34,5 Mrd. Euro (2007) auf 
46,8 Mrd. Euro (2016) gestiegenen Haushaltsvolumens fällt der prozentuale 
Anstieg von 3,0 Prozent (2007) auf 3,3 Prozent (2016) gering aus. 

Die Ausgabereste sind im Vergleichszeitraum von 4,0 Prozent auf 7,3 Pro-
zent des Haushaltsvolumens gestiegen. Die Differenz zwischen Einnahme- 
und Ausgaberesten von 1.865 Mio. Euro muss das Land im Jahr der Inan-
spruchnahme finanzieren. 

Die Landesregierung hat angekündigt, im Hinblick auf die ab 2020 geltende 
Schuldenbremse die bestehenden Einnahmereste bis 2019 vollständig ab-
zubauen. 

 


	Denkschrift 2018
	Denkschrift 2018
	1 Parlamentarische Beratung der Denkschrift 2017
	2 Weitere Berichte des Rechnungshofs seit der letzten Denkschrift
	2.1 Flüchtlingsaufnahme in Baden-Württemberg (Landtagsdrucksache 16/3311)
	2.2 Stiftung Naturschutzfonds (Landtagsdrucksache 16/4150)
	2.3 Geplanter Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil (Landtagsdrucksache 16/4250)
	2.4 Ressourcensteuerung und Konsolidierungsmöglichkeiten im Lehrkräftebereich

	1 Haushalts-Soll und Haushalts-Ist 2016
	2 Haushaltsrechnung 2016
	2.1 Gestaltung
	2.2 Ergebnisse der Haushaltsrechnung

	3 Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Absatz 2 Nrn. 1 und 2 Landeshaushaltsordnung
	3.1 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung
	3.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

	4 Globale Minderausgaben
	5 Druck- und Darstellungsfehler
	6 Haushaltsreste
	6.1 Haushaltsreste 2015 und 2016 nach Ausgabearten
	6.2 Verteilung der Ausgabereste 2016
	6.3 Entwicklung der Ausgabereste im Zehn-Jahres-Vergleich

	1 Entwicklung der Einnahmen 2008 bis 2017
	1.1 Steuereinnahmen und steuerähnliche Abgaben
	1.2 Verwaltungseinnahmen und Einnahmen aus Schuldendienst
	1.3 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
	1.4 Kreditaufnahmen, Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und besondere Finanzierungseinnahmen
	1.4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen
	1.4.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
	1.4.3 Besondere Finanzierungseinnahmen


	2 Entwicklung der Ausgaben 2008 bis 2017
	2.1 Personalausgaben
	2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst
	2.3 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
	2.4  Baumaßnahmen
	2.5 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
	2.6 Besondere Finanzierungsausgaben

	3 Steuerdeckungsquote und Investitionsquote
	4 Finanzierungssaldo
	1 Verschuldungslage
	1.1 Schuldenentwicklung
	1.2 Entwicklung der Nettokreditaufnahme
	1.3 Entwicklung der Kreditmarktschulden und Zinsen
	1.4 Pro-Kopf-Verschuldung
	1.5 Nettokreditaufnahme je Einwohner - Ländervergleich 2015 und 2016

	2 Haushaltsrisiken durch Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen
	3 Rücklagen und Sondervermögen
	4 Entwicklung der Jahresergebnisse
	1 Ausgangslage
	2 Zulässige Kreditaufnahme und Kontrollkonto zwischen 2013 und 2016
	3 Zulässige Kreditaufnahme 2017
	3.1 Ex-ante- und Ex-post-Betrachtung
	3.2 Umsetzung der Tilgungsverpflichtung im Haushalt 2017
	3.3 Abbau des Sanierungsstaus 2017 - Entnahmen aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne von § 1 Absatz 3 VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung
	3.3.1 Staatlicher Hochbau
	3.3.2 Straßenbau
	3.3.2.1 Erhaltung von Landesstraßen
	3.3.2.2 Planung und Bauüberwachung
	3.3.2.3 Zusammenfassung für den Bereich Straßenbau

	3.3.3 Zentren für Psychiatrie


	4 Umsetzung der Tilgungsverpflichtung im Doppelhaushalt 2018/2019
	5 Ausblick
	6 Empfehlungen
	6.1 Umsetzung der Tilgungsverpflichtungen nach der Verordnung zu § 18 Landeshaushaltsordnung dokumentieren
	6.2 Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus im Einzelnen nachweisen
	6.3 Deckungsfähigkeiten im Straßenbau eingrenzen

	7 Stellungnahmen der Ministerien
	7.1 Ministerium für Finanzen
	7.2 Ministerium für Verkehr

	8 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Inhalt
	3 Die Vermögensrechnung des Landes im Kontext bundesweiter Entwicklungen
	4 Nutzen und Grenzen der Vermögensrechnung
	5 Prüfungen durch den Rechnungshof
	6 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Profil der Polizeianwärter
	2.2 Profil der Aufstiegsbeamten
	2.3 Kosten der Polizeiausbildungen
	2.3.1 Studium der Polizeikommissaranwärter
	2.3.2 Studium der Aufstiegsbeamten
	2.3.3 Polizeiärztliche Auswahluntersuchung


	3 Empfehlungen
	3.1 Polizeianwärter bedarfs- und eignungsgerecht einstellen
	3.2 Polizeikommissaranwärter schneller qualifizieren
	3.3 Studium der Aufstiegsbeamten straffen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Zuständigkeiten bei der Entwicklung und Pflege von Fach-verfahren
	1.2 Prüfung der IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement in Baden-Württemberg
	2.2 Zuständigkeiten für das Fachverfahren MigVIS

	3 Empfehlungen
	3.1 IT-Unterstützung im Flüchtlingsmanagement verbessern
	3.2 Zuständigkeiten für MigVIS und das Nachfolgeverfahren festlegen und dokumentieren
	3.3 Übergang der Fachverfahren zur BITBW gestalten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Prüfung der Zuwendungen für Kontrollkosten im ökologischen Landbau
	1.2 Rechtslage
	1.3 Verwendung gestufter Förderverfahren

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Prüfungsergebnisse beim Förderprogramm Ökologischer Landbau
	2.2 Kontrollen bei den Erst- und Letztempfängern der übrigen Förderprogramme
	2.3  Beurteilungsmaßstab der Finanzkontrolle über die Kontrollpraxis
	2.4 Bewertung der Kontrollpraxis

	3 Empfehlungen
	3.1 Neue Programme befristen und bei Beginn prüfen
	3.2 Laufende Programme stichprobenhaft prüfen
	3.3 Qualität und Erfolg Vor-Ort prüfen
	3.4 Auf Kleinförderungen verzichten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	1.1 Fördertatbestände für den Einsatz von Dorfhelferinnen und  Betriebshelfern/Betriebshelferinnen
	1.2 Fördertatbestand für die Weiterbildung der Einsatzkräfte
	1.3 Frühere Prüfung und Ziel der aktuellen Prüfung

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Entwicklung der Fördermittel
	2.2 Einsätze
	2.2.1 Förderumfang bei landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten
	2.2.2 Einsatzbereiche
	2.2.3 Notlagenüberbrückung in landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
	2.2.4 Förderung von Einsätzen durch das Ministerium für Soziales und Integration

	2.3 Weiterbildung
	2.3.1 Förderumfang
	2.3.2 Weiterbildungsmaßnahmen


	3 Empfehlungen
	3.1 Förderanspruch überprüfen
	3.2 Kriterien für Ausnahmefälle und den Überbrückungszeitraum festlegen
	3.3 Förderung der Weiterbildung für Einsätze in privaten Haushalten einstellen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ungewöhnlich hohe liquide Mittel
	2.2 Ursachen der hohen Liquidität
	2.3 Mögliche Rechtfertigungen der hohen Liquidität
	2.3.1 Liquiditätsreserve
	2.3.2 Nicht vorhersehbare Verzögerungen von Investitionen
	2.3.3 Bestand an Verbindlichkeiten
	2.3.4 Gefahr künftiger Jahresdefizite
	2.3.5 Sanierungsstau und Sicherheit der Investitionsfinanzierung


	3 Empfehlungen
	3.1 Pauschale Investitionsförderung
	3.2 Förderung größerer Investitionen
	3.3 Kreditaufnahmeverbot
	3.4 Derzeit keine Entnahme aus der Sanierungsrücklage erforderlich

	4 Stellungnahmen
	4.1 Zentren für Psychiatrie
	4.2 Sozialministerium
	4.3 Finanzministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Einzelne Kommunen kooperieren nicht beim Hochwasserschutz
	2.2 Die Zweckverbände konzentrieren sich auf den technischen Hochwasserschutz

	3 Empfehlungen
	3.1 Förderung auf kommunale Kooperationen innerhalb eines Gewässereinzugsgebiets konzentrieren
	3.2 Die Wasserbehörden sollten sich bei den Kommunen noch intensiver für die Hochwasserschutzvorsorge einsetzen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Umsetzung der IT-Neuordnung
	2.2 IT-Dienstleistungen
	2.3 Organisation und IT-Strukturen
	2.4 Ressourceneinsatz für IT
	2.5 Kosten- und Leistungsrechnung für IT
	2.6 IT-Betrieb (Netz, Software-Verteilung und Migration)
	2.6.1 Netze und Firewalls
	2.6.2 IT-Systeme, -Prozesse und -Servicemanagement
	2.6.3 IT-Dokumentationen
	2.6.4 Informationssicherheit

	2.7 Strategische Weiterentwicklung der IT
	2.8 Fazit

	3 Empfehlungen
	3.1 Kosten- und Leistungsrechnung für IT etablieren
	3.2 Grundlagen für eine verlässliche IT schaffen
	3.3 Strategieprozess zügig abschließen
	3.4 IT-Betrieb optimieren und Migration sorgfältig vorbereiten

	4 Stellungnahme der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Geprüfte und beanstandete Steuerbescheide, Fehlerquote
	2.2 Einkommensteuerfälle
	2.2.1 Fehlerquoten nach Verantwortungsbereichen
	2.2.2 Fehlerquoten nach Veranlagungszeiträumen

	2.3 Fehler im Verantwortungsbereich des Risikomanagementsystems
	2.4 Fehler im Verantwortungsbereich der Bearbeiter
	2.5 Finanzielles Ergebnis
	2.6 Bewertung

	3 Empfehlungen
	3.1 Steuerrecht vereinfachen
	3.2 IT-Unterstützung weiter verbessern

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	1.1 Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen als Sonderausgaben
	1.2 Frühere Prüfung und Inhalt der aktuellen Prüfung

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ansatz der Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
	2.1.1 Beanstandungsquote und Fehlervolumen
	2.1.2 Landesweite finanzielle Bedeutung

	2.2 Ergebnis der Hinweisbearbeitung durch die Finanzämter
	2.3 Dateneingabe für das Programm Leistungsvergleich

	3 Empfehlungen
	3.1 Daten durch berufsständische Versorgungseinrichtungen elektronisch übermitteln lassen
	3.2 Schulungsmaßnahmen durchführen
	3.3 Ergebnis der Hinweisbearbeitung im Führungsinformations-system darstellen
	Die Kennzahlen in den Standardauswertungen sind Basisdaten zu den Kernkennzahlen Abweichquote und Abweichvolumen in den Zielvereinbarungen. Daher sollte grundsätzlich für alle Hinweise das Ergebnis der Hinweisbearbeitung je Finanzamt leicht auswertbar...
	3.4 Dateneingabe für das Programm Leistungsvergleich  automatisieren

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Viele Außenanlagen sind in vernachlässigtem Zustand
	2.2 Lebenszykluskosten werden bei der Planung unzureichend berücksichtigt
	2.3 Systematische Kontrollen fehlen
	2.4 Aufgeteilte Zuständigkeiten
	2.5 Der Landesbetrieb Vermögen und Bau überträgt Aufgaben an die Nutzer
	2.6 Technische Einbauten in Außenanlagen sind nicht vollständig erfasst

	3  Empfehlungen
	3.1 Planungen optimieren
	3.2 Kontrollen intensivieren
	3.3 Zuständigkeiten neu regeln

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Vermietung von Dach- und Freiflächen an Dritte
	2.2 Wirtschaftlichkeit landeseigener Anlagen
	2.3 Kostenentwicklung und Planung landeseigener Anlagen

	3 Empfehlungen
	3.1 Konzeption zum Ausbau eigener Photovoltaikanlagen entwickeln
	3.2 Photovoltaikanlagen wirtschaftlich planen
	3.3 Fachwissen zu Photovoltaikanlagen konzentrieren

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Anreizförderung wird zum reinen Mitnahmeeffekt
	2.2  Evaluierungen während der Laufzeit der Sonderförderprogramme fehlen
	2.3 Erfolgskontrollen fehlen

	3 Empfehlungen
	3.1 Modellcharakter beachten
	3.2 Evaluierungen aktiv und regelmäßig durchführen
	3.3 Erfolgskontrolle bei der Förderung einhalten

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Abstimmungen bei der Antragsprüfung sind teilweise zeitaufwendig
	2.2 Förderanträge zeigen vereinzelt großzügig veranschlagte Kosten
	2.3 Regelungslücke zur Mitteilungspflicht in den Fördervorschriften

	3 Empfehlungen
	3.1 Auf der Grundlage von Ausschreibungsergebnissen bewilligen
	3.2 Ablauf des Förderverfahrens anpassen

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Ausbildungsförderung
	2.2 Studentisches Wohnen
	2.3 Verpflegungsbetriebe
	2.4 Soziale Aufgaben
	2.5 Verzicht auf freiwillige Aufgaben
	2.6 Effiziente Strukturen
	2.7 Künftige Finanzierung

	3 Fazit und Empfehlungen
	3.1 Fortsetzung der Wohnheimförderung
	3.2 Einsparungen ohne Auswirkung auf die Studierenden
	3.3 Ergebnisverbesserungen ohne Beitragserhöhung
	3.4 Ergebnisverbesserungen durch Beitragserhöhung

	4 Stellungnahme der Studierendenwerke
	5 Stellungnahme des Ministeriums
	6 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Satzungen und Organisation
	2.2 Beiträge und Rücklagen
	2.3 Haushaltsplan und Jahresabschluss
	2.4 Ordnungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung
	2.5 Veranstaltungen und Bewirtung
	2.6 Beschaffungen und Vergaben
	2.7 Beschäftigung von Personal
	2.8 Status der ehrenamtlich tätigen Studierenden
	2.9 Verhältnis der Studierendenschaft zur Hochschule

	3 Empfehlungen
	3.1 Empfehlungen an die Studierendenschaften
	3.2 Empfehlungen an die Hochschulen
	3.3 Empfehlungen an das Wissenschaftsministerium

	4 Stellungnahmen
	4.1 Landesstudierendenvertretung
	4.2 Landesrektorenkonferenz der Universitäten
	4.3 Verband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften
	4.4 Wissenschaftsministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Benchmarking vergleichbarer Aufgaben
	2.2 Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation
	2.2.1 Dienstreisemanagement
	2.2.2 Personalgewinnung
	2.2.3 Interner Post- und Mailverkehr

	2.3 Innenrevision

	3 Empfehlungen
	3.1 Aufgabenfelder optimieren und Kapazitäten anpassen
	3.2 Workflows optimieren und Aufgaben zentralisieren
	3.2.1 Dienstreisemanagement effizienter gestalten
	3.2.2 Personalgewinnung effizienter gestalten
	3.2.3 Internen Post- und Mailverkehr optimieren

	3.3 Innenrevision stärken

	4 Stellungnahme des Ministeriums
	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse und Empfehlungen
	2.1 Unzureichende Kostenrechnung in der Hochschulambulanz
	2.2 Erlöse der Hochschulambulanzen
	2.3 Vermeidbarer Aufwand durch Überschreitung der Hochschulambulanz-Obergrenzen
	2.4 Potenziale bei ambulanten Operationen
	2.5 Prüfung der Privatambulanzen

	3 Stellungnahme des Ministeriums
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Allgemeine Feststellungen
	2.2 Fehler bei der Bewilligung der Forschungszulagen
	2.2.1 Verfahrensfehler
	2.2.2 Kalkulationsfehler bei der Bemessung der Zulage
	2.2.3 Forschungszulagen nur für Forschungsprojekte
	2.2.4 Forschungszulagen nur aus privaten Drittmitteln
	2.2.5 Forschungszulagen nur für eigene Leistungen

	2.3 Fehler bei der Gewährung von Sonderzahlungen an Tarif-beschäftigte
	2.4 Konsequenzen aus den Prüfungsergebnissen

	3 Empfehlungen
	3.1 Empfehlung an die Hochschulen
	3.2 Empfehlungen an das Wissenschaftsministerium

	4 Stellungnahme der Hochschulen und des Ministeriums
	4.1 Verband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften
	4.2 Wissenschaftsministerium

	5 Schlussbemerkung
	1 Ausgangslage
	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Fördervolumen und Verteilung nach Förderbereichen
	2.2 Steuerung des wirtschaftlichen Erfolgs der Fördermaßnahmen
	2.2.1 Baden-Württemberg-Effekt
	2.2.2 Tilgungsquote bei Förderdarlehen
	2.2.3 Programmspezifische Steuerungsinstrumente

	2.3 Verfahrensabwicklung
	2.3.1 Verfahrensdauern und offene Bilanzposten
	2.3.2 Gebührenbelastung von Klein- und Kleinstförderungen
	2.3.3 Line-Producer-Förderung
	2.3.4 Kinoförderung

	2.4 Rolle und Finanzierungsbeitrag des Südwestrundfunks

	3 Empfehlungen
	3.1 Höhe der Fördermittel und ihre Verteilung prüfen
	3.2 Qualität und Höhe des Baden-Württemberg-Effekts steigern
	3.3 Förderstrategie fortentwickeln
	3.4 Steuerungsinstrumente weiterentwickeln
	3.5 Verfahrensdauern und offene Bilanzposten reduzieren
	3.6 Kleinstförderungen vermeiden
	3.7 Kinoförderung evaluieren
	3.8 Finanzierungsbeitrag des Südwestrundfunks erhöhen

	4 Stellungnahme der Ministerien
	1 Ausgangslage
	1.1 Struktur der Förderung
	1.2 Prüfungen durch die Finanzkontrolle

	2 Prüfungsergebnisse
	2.1 Rechtsform
	2.2 Finanzierung
	2.2.1 Eigene Einnahmen
	2.2.2 Förderstruktur

	2.3 Personal
	2.4 Haushalts- und Wirtschaftsführung
	2.5 Wirtschaftlichkeit

	3 Empfehlungen
	4 Stellungnahmen
	Denkschrift 2018 - Beitrag Nr. 1.pdf
	Auszug aus
	Denkschrift 2018
	Beitrag Nr. 1
	Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2016


